
Ordnung für das Fremdsprachenzertifikat (FBR-Beschluss am 7.5.14) 
 
§ 1  Umfang und Struktur des Zertifikatsprogramms 
 

(1) Das Programm umfasst 3 x 2 SWS à 2,5 Credit Points,  Insgesamt werden 
7,5 Credit Points vergeben. 

 
(2) Das Fremdsprachenzertifikat kann in den Sprachen Englisch, Französisch 

und Spanisch erworben werden. Die Teilnehmer/innen sollen befähigt 
werden, in der gewählten Fremdsprache, besonders in beruflichen und 
fachbezogenen Zusammenhängen, kompetent zu kommunizieren.  

 
(3) Das Fremdsprachenzertifikat gliedert sich in drei  Module (Module A, B, C).  

1. Modul A (2,5 CP): Schwerpunkt mündliche berufs- und 
fachbezogene Kommunikation (z.B. Präsentationen, 
Vorstellungsgespräche, telefonische Kommunikation, 
Verhandlungen, Diskussionen) 

2. Modul B (2,5 CP): Schwerpunkt schriftliche berufsbezogene 
Kommunikation (z.B. Geschäftsbriefe, Emails, 
Bewerbungsschreiben und Lebensläufe) 

3. Modul C (2,5 CP): Schwerpunkt Leseverständnis und akademisches 
Schreiben (z.B. Aufsätze, Abstracts, Berichte, Strukturieren, 
Argumentieren, Zusammenfassen, Paraphrasieren, Zitieren) 

 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet im Zweifel über die Anrechenbarkeit 

einer bestimmten Veranstaltung im Rahmen des Zertifikatsprogramms. 
 
§ 2  Teilnahmeberechtigung 
 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Studierende der Hochschule Fulda. 
 
(2) Voraussetzung für die Teilnahme am Zertifikatsprogramm sind 

Vorkenntnisse in der Sprache mindestens auf dem Niveau B2.1, die durch 
einen nicht fachbezogenen Eingangstest auf Niveau B2 nachgewiesen 
wird. Den Eingangstest bestanden haben Teilnehmer/innen, die 
mindestens 50 % der möglichen Punkte erreicht haben. 

 
(3) Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Sprachlehrveranstaltung 

soll 20 nicht überschreiten. Nach Maßgabe der Möglichkeiten des 
Fachbereichs Sozial- und  Kulturwissenschaften wird eine dem Bedarf 
entsprechende Zahl von Parallelveranstaltungen angeboten.  

 
 
§ 3  Leistungsnachweise  
 

(1) Für die erfolgreiche Teilnahme an den Modulen A, B und C ist regelmäßige 
und aktive Teilnahme erforderlich; zusätzlich werden Leistungsnachweise 
erbracht. In Modul A erbringen die Teilnehmer/innen eine mündliche 
Leistung. In den Modulen B und C werden schriftliche Leistungsnachweise 
erbracht (abschließende Klausur oder semesterbegleitende 
Übungsaufgaben). Die Leistungen können zum Zwecke der Rückmeldung 



benotet werden. Als „bestanden“ gelten Leistungsnachweise, die 
mindestens die Anforderungen des Niveau B2 erfüllen. Die Leistungen 
werden bescheinigt. Das erreichte Niveau wird auf der Bescheinigung 
vermerkt. 

 
 
 
(2) Module A, B und C können in beliebiger Reihenfolge absolviert werden.  
 
(3) Prüferinnen und Prüfer sind die jeweiligen Lehrenden der Module A, B und 

C bzw. die vom Prüfungsausschuss dazu Bestimmten. Der 
Prüfungsausschuss gibt Termin und Ort der Prüfungen bekannt. 

 
(4) Das Zertifikatsprogramm ist erfolgreich abgeschlossen, wenn alle Module 

A-C erfolgreich absolviert wurden. Die Leistungsnachweise und können bei 
Nichtbestehen oder zur Verbesserung des Ergebnisses einmal wiederholt 
werden.  

 
 
§ 4 Anerkennung anderer Leistungen für das Fremdsprachenzertifikat 
 

(1) Prinzipiell können äquivalente Veranstaltungen, die im Rahmen des 
Curriculums des eigenen Studiengangs absolviert wurden, anerkannt 
werden.  
Über die Anerkennung einer äquivalenten Veranstaltung im Rahmen des 
Pflichtcurriculums einzelner Studiengänge wird per Einzelfallprüfung durch 
den Prüfungsausschuss entschieden.  

(2) Der Prüfungsausschuss kann an anderen Hochschulen erbrachte 
Studienleistungen, insbesondere auch Leistungen in Verbindung mit einem 
Studienaufenthalt im Ausland, als gleichwertig anerkennen. 

 
§ 5  Prüfungsausschuss 
 

(1) Der Fachbereichsrat Sozial- und Kulturwissenschaften wählt einen 
Prüfungsausschuss. Dieser erfüllt die ihm durch diese Ordnung 
zugewiesenen Aufgaben. 

(2) Der Prüfungsausschuss setzt sich zusammen aus einer 
Sprachlehrerin/einem Sprachlehrer als Vorsitzende/n, einer/einem weiteren 
hauptamtlich Lehrenden und einer/einem Studierenden. Er beschließt mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

 
 

§ 6  Zertifikat 
 
 

(1) Über den erfolgreichen Abschluss des Zertifikatsprogramms wird ein 
Zertifikat nach dem als Anlage beigefügten Muster erteilt. 

(2) Auf dem Zertifikat werden die absolvierten Module und das in den drei 
Modulen durchschnittlich erreichte sprachliche Niveau (B2, B2/C1 oder C1) 
gemäß dem Europäischen Referenzrahmen vermerkt. Das Zertifikat ist 
unbenotet. 



(3) Das Fremdsprachen-Zertifikat wird von der Dekanin, dem Dekan des 
Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften unterzeichnet. Es trägt das 
Datum des letzten Leistungsnachweises. 

 
§ 7 Übergangsregelung 
 
Diese Ordnung löst die Ordnung für das Fremdsprachenzertifikat vom 8.6.2011 ab. 
Für Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Ordnung mit dem Zertifikatsprogramm 
begonnen haben, gilt weiterhin die Ordnung vom 8.6.2011 oder auf Antrag an den 
Prüfungsausschuss diese Ordnung.  
 
 
Fulda, 7.5.2014 


